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RS OGH 1963/3/14 IIZR172/61
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 14.03.1963

Norm

VersVG §23

VersVG §25

VersVG §61

Rechtssatz

Verzichtet bei der Kraftfahrzeug-Kaskoversicherung der Versicherer gegenüber einem Finanzierungsinstitut "auch den

Einwand aus § 61 VersVG bei grob fahrlässiger Herbeiführung des Versicherungsfalles", so entfällt damit nicht auch die

Berufung des Versicherers auf seine Leistungsfreiheit wegen einer Gefahrerhöhung, die zum Eintritt des

Versicherungsfalles geführt hat.

Veröff: VersR 1963,429
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